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A. Einführung 

I. Das Problem 

1. Der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft 

Zu den größten Herausforderungen der Gegenwart gehört der Wandel von der 
Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft. Der Anteil, den Dienstleistungen zur 
Bruttowertschöpfung der deutschen Volkswirtschaft beitragen, wächst rasant. Er 
stieg von 32,1% im Jahre 1960 auf 68,7% im Jahre 20001. Immer mehr Personen 
werden im Dienstleistungsbereich tätig. 1960 arbeiteten in Deutschland noch 
61,7% aller Erwerbstätigen in den Bereichen des "primären" und des "sekundären" 
Wirtschaftssektors (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Bergbau, verarbeitendes 
Gewerbe, Energie- und Bauindustrie) und nur 27,4% im Dienstleistungsbereich, 
dem "tertiären" Sektor (Transport und Verkehr, Finanzen und Versicherungen, Im-
mobilien, Forschung, Beratung und Entwicklung, Groß- und Einzelhandel, Gast-
stätten- und Hotelgewerbe). 40 Jahre später hat sich dieses Verhältnis umgekehrt: 
Im Jahre 2000 arbeiteten nur noch 31,8% der Erwerbstätigen im produzierenden 
Gewerbe, 68,1% dagegen im Dienstleistungsbereich2• In den USA waren bereits 
1990 mehr als 70% aller Erwerbstätigen mit Dienstleistungen beschäftigt3. 

Als eine der Hauptursachen für diese Entwicklung gilt die unterschiedliche Pro-
duktivitätsentwicklung in den Wirtschaftssektoren. Während sich die Produktivität 
bei der Herstellung von Gütern durch Automation und Technisierung laufend stei-
gern läßt, sind Dienstleistungen eher "rationalisierungsresistent"; bei ihnen steht 
der "Faktor Mensch" im Vordergrund, dessen Arbeitskraft nur schwer durch Ma-
schinen ersetzt werden kann. Folglich ist der Bedarf an Arbeitskräften bei der rei-
nen Güterproduktion riickläufig, während er bei Dienstleistungen nicht zuletzt we-
gen gewandelter Konsumpräferenzen, die mit der allgemeinen Sättigung der Gü-
termärkte einhergehen, ständig steigt. Jean Fourastie, der mit seinem 1949 er-
schienenen Werk "Die große Hoffnung des 20. Jahrhunderts" die Diskussion über 
die Dienstleistungsgesellschaft eröffnete und mit der Theorie der "Tertiarisierung 
der Beschäftigung" zur Popularität verhalt, befand, daß der "Hunger nach Tertiä-

I Institut der deutschen Wirtschaft, Deutschland in Zahlen, Ausgabe 2001, Tab. 2.4. 
2 Ebd., Tab. 2.5. 
3 Häußermann!Siebel, Dienstleistungsgesellschaften, S. 51. 
4 Die Theorie, daß sich mit der Entwicklung der Produktivkräfte der Schwerpunkt der 

Beschäftigungs- und Konsumstrukturen vom primären über den sekundären zum tertiären 



22 A. Einführung 

rem" unstillbar sei5; seines Erachtens würden alle, die im Zuge der Rationalisie-
rung der industriellen Produktion ihren Arbeitsplatz verlören, im Dienstleistungs-
bereich neue und sogar bessere Beschäftigungen finden; diese "tertiäre Zivilisati-
on" sei die große Hoffnung des 20. Jahrhunderts, weil sie nicht nur zu einer Höher-
entwicklung der menschlichen Lebensweise führe, sondern auch zur Bewältigung 
krisenhafter Phänomene, wie etwa der Arbeitslosigkeit, und damit politische und 
ökonomische Stabilität gewährleiste6. Allerdings blieben diese optimistischen Pro-
gnosen nicht ohne Widerspruch7. 

Neben dieser "sektoralen Tertiarisierung" vom Produktions- zum Dienstlei-
stungsbereich vollzieht sich eine "funktionale Tertiarisierung" innerhalb des güter-
produzierenden Sektors. Die Zahl der Industriebeschäftigten, die ihre Arbeit un-
mittelbar in der Fertigung verrichten, sinkt, dagegen übernehmen mehr und mehr 
Mitarbeiter Aufgaben, die nur noch indirekt mit der Herstellung eines Produktes 
zu tun haben und die man deshalb als "produktionsorientierte Dienstleistungen" 
bezeichnet; dazu gehören vornehmlich Forschung und Entwicklung, Design, Pro-
duktions- und Prozeßplanung, Verwaltung, Management, Werbung und Verkauf. 
Besonders deutlich wird dieser Tertiarisierungsprozeß, wenn Industriebetriebe pro-
duktionsorientierte Dienste von externen, darauf spezialisierten Fremdfirmen be-
ziehen, die selbst nicht mehr zum Produktions-, sondern zum Dienstleistungssektor 
gehören. 

2. Bedeutung des Wandels für die verschiedenen 
Dienstleistungsverhältnisse 

Der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft verspricht vor allem für Selbständi-
ge besondere Chancen. Ihre Zahl nimmt in Deutschland seit Anfang der neunziger 
Jahre ständig zu, vor allem in den neuen Bundesländern, wo sich ihre Zahl zwi-
schen 1989 und 1996 verdreifachte. Die Selbständigenquote, d. h. der prozentuale 
Anteil der Selbständigen an den Erwerbstätigen, erhöhte sich von 1990 bis 1999 
von 7,3% auf 9,9%. Der größte Anstieg war dabei im Dienstleistungssektor zu ver-
zeichnen, wo 1994 rund 4,7% der Erwerbstätigen, d. h. rund 1,4 Millionen Perso-
nen, selbständig tätig waren8. Der Grund hierfür lag nicht zuletzt in neuen Organi-

Sektor hin verschiebt, ist älter; sie geht wesentlich auf das 1940 von Co/in Clark veröffent-
lichte Buch "The Conditions of Economic Progress" zurück, der sich bei seiner sektoralen 
Einteilung der Beschäftigung auf Vorarbeiten von Alan Fisher (Production - Primary, Secon-
dary, Tertiary, in: The Economic Record 15 (1939), S. 24- 38) bezog; zur Theoriegeschichte 
Häußermann/Siebel, Dienstleistungsgesellschaften, S. 27 ff. 

5 Fourastie, Hoffnung, S. 126, 274 ff. 
6 Fourastie, Hoffnung, S. 126 ff., 247 ff. 
7 Häußermannl Siebe/, Dienstleistungsgesellschaften, S. 44 ff. 
s Hopt, FS Medicus (1999) S. 235 (237 f.) m.w.N. 
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sationskonzepten, die seit Ende der achtziger Jahre unter den Schlagworten "Lean 
Production" und "Lean Management" eine Konzentration auf die betrieblichen 
Kernaufgaben propagierten und zu einer Verringerung der Fertigungstiefe, zur Ver-
gabe von Teilen der Vor- und Zwischenproduktion an andere Betriebe und zur Aus-
lagerung betrieblicher Dienstleistungen an Fremdfirmen führten. Hinzu kamen 
neue Zulieferformen, wie just-in-time-Verträge, sowie Absatz- und Vertriebskon-
zepte, wie das Franchising, die es auch kleineren und mittleren Unternehmen er-
möglichten, mit geringem Kapital- und Werbeaufwand den Marktzutritt erfolgreich 
zu bewerkstelligen, wenngleich um den Preis der Einbindung in ein übergreifendes 
System der nach- oder vorgelagerten Marktstufe und damit einer Beschränkung ei-
gener unternehmeciseher Betätigung9 . Die Motive, die Personen bewegen, eine 
selbständige Erwerbstätigkeit aufzunehmen, sind vielfältig. Klammert man die 
Fälle, in denen Dienstnehmer aus Arbeitsverhältnissen unfreiwillig in die Selbstän-
digkeit "gedrängt" werden 10, aus, so dürfte der Wunsch nach größerer persönlicher 
und wirtschaftlicher Unabhängigkeit die größte Rolle spielen. Sich die Arbeit frei 
einzuteilen und die Chance auf ein höheres Erwerbseinkommen halten viele für 
wichtiger als den Schutz, den ihnen das Arbeitsrecht bietet11 . 

Der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft spiegelt sich nicht zuletzt in der Be-
deutung, die Verträgen über Dienstleistungen zukommt. Sie werden zahlreicher 
und wichtiger, ihr Inhalt komplexer und vielgestaltiger. Der "typische" Dienstlei-
stungsvertrag existiert schon lange nicht mehr, der Vertrag richtet sich nach den 
individuellen Bedürfnissen der Parteien. Ist allerdings ein Dienstleistungsvertrag 
als Arbeitsvertrag zu qualifizieren, ziehen die zwingenden gesetzlichen und kollek-
tivvertragliehen Vorschriften des Arbeitsrechts der Vereinbarungsbefugnis eine 
nicht zu überschreitende Grenze. Im Arbeitsrecht herrscht Rechtsformzwang. Die-
ser macht es erforderlich, die Rechtsnatur eines konkreten Dienstleistungsverhält-
nisses genau zu bestimmen. 

3. Zunehmende Unsicherheit bei der Qualifizierung 
von Dienstleistungsverhältnissen 

Dabei wird die Unterscheidung, ob die Dienste von einem Arbeitnehmer auf ar-
beitsvertraglicher oder von einem Selbständigen auf nicht arbeitsvertraglicher 
Grundlage verrichtet werden, immer schwieriger. Das hat rechtstatsächliche, recht-
liche und methodische Gründe. 

9 Braun, NZA-Sonderheft 1999, S. 5; Hopt, FS Dieterich (1999), S. 235 (237 f.). 
IO Zur Zulässigkeit einer betriebsbedingten Kündigung, mit der der Arbeitgeber ein Ar-

beitsverhältnis beenden will, um danach mit dem Mitarbeiter ein freies Dienstverhältnis zu 
begründen, BAG, Urt. v. 9. 5. 1996, AP Nr. 79 zu§ 1 KSchG 1969 Betriebsbedingte Kündi-
gung. 

II Zu weiteren Motiven Hohmeister/Goretzki, Freie Mitarbeit, S. 31. 
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